
Als Invalidität gilt die durch 
einen körperlichen oder 
geistigen Gesundheitsscha-
den als Folge von Geburts-

gebrechen, Krankheit oder Unfall 
verursachte, voraussichtlich blei-
bende oder längere Zeit dauernde 
Erwerbsunfähigkeit. 
Eine Person gilt als in rentenbe-
gründendem Ausmass invalid, 
wenn sie auch nach Ablauf der ein-
jährigen Wartefrist weiterhin zu-
mindest 40 Prozent invalid ist. 
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